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Moorrege 

15.09.2014 öffentlich 

 

Antrag auf Errichtung einer Bedarfsampel an der Pinneberger Chaussee 
L 106 Höhe Industriestraße 
 
Sachverhalt: 
Ein Antrag einer Bürgerin ging bei Herrn Bürgermeister Weinberg ein, welcher die 
Errichtung einer weiteren Bedarfsampel an der Pinneberger Chaussee, Höhe Indust-
riestraße, zum Inhalt hatte. Die nächstgelegenen Lichtsignalanlagen befinden sich 
auf der Wedeler Chaussee B 431, Höhe „Lidl“, sowie auf der Pinneberger Chaussee 
L 106, Höhe der Straße „An der Tonkuhle“.  
 
 
Stellungnahme der Verwaltung: 
Zuständig für die Erweiterung oder Verbesserung von Landesstraßen ist nach dem 
Bundesfernstraßengesetz der Straßenbaulastträger. Straßenbaulastträger für die 
Bundes- und Landesstraßen ist konkret der Landesbetrieb für Straßenbau und Ver-
kehr des Landes Schleswig-Holstein mit Sitz in Itzehoe. Ein entsprechendes Erfor-
dernis muss also durch die Gemeinde gegenüber dem Straßenbaulastträger deutlich 
gemacht werden. Eine Genehmigung des LBV’s ist von bestimmten Querungszahlen 
abhängig. Dies bedeutet, dass min. 50 Personen pro Stunde die Straße „Pinneberger 
Chaussee“ an dieser Stelle kreuzen müssen. Somit ist eine Genehmigung seitens 
des LBV’s fraglich. Eine Vorabanfrage wurde bereits an den Landesbetrieb für Stra-
ßenbau und Verkehr verschickt. Eine Rückantwort steht allerdings noch aus. 
 
 
 
Finanzierung: 
Haushaltsmittel sind im Haushaltsjahr 2014 nicht vorhanden und müssten für das 
Haushaltsjahr 2015 eingeplant werden.  
 
 
Fördermittel durch Dritte: 



entfällt 
 
 
Beschlussvorschlag: 
a.) Der Bauausschuss beschließt einen Antrag beim Landesbetrieb Straßenbau und 
Verkehr auf Errichtung einer Bedarfsampel an der Pinneberger Chaussee L 106 Hö-
he Industriestraße zu stellen oder 
b.) der Bauausschuss beschließt keinen Antrag beim Landesbetrieb Straßenbau und 
Verkehr zu stellen.  
 
 
 
 
 
 
__________________ 
Weinberg 
 
 
 
Anlagen:  
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